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„Das Bundesurlaubsgesetz vom 8. Januar 1963 (Bundesgesetzbl. I S. 2) findet
auf den Urlaubsanspruch des Besatzungsmitglieds nur insoweit Anwendung,
als es Vorschriften über die Mindestdauer des Urlaubs enthält.“
(2) 1Mit dem Inkrafttreten dieses Gesetzes treten die landesrechtlichen Vor-

schriften über den Erholungsurlaub außer Kraft. 2 In Kraft bleiben jedoch die
landesrechtlichen Bestimmungen über den Urlaub für Opfer des Nationalsozia-
lismus und für solche Arbeitnehmer, die geistig oder körperlich in ihrer Er-
werbsfähigkeit behindert sind.

§ 15a Übergangsvorschrift. Befindet sich der Arbeitnehmer von einem
Tag nach dem 9. Dezember 1998 bis zum 1. Januar 1999 oder darüber hinaus
in einer Maßnahme der medizinischen Vorsorge oder Rehabilitation, sind für
diesen Zeitraum die seit dem 1. Januar 1999 geltenden Vorschriften maß-
gebend, es sei denn, daß diese für den Arbeitnehmer ungünstiger sind.

§ 16 Inkrafttreten. Dieses Gesetz tritt mit Wirkung vom 1. Januar 1963 in
Kraft.

Bundesurlaubsgesetz §§ 15a, 16 BUrlG 19
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20. Kündigungsschutzgesetz (KSchG)
In der Fassung der Bekanntmachung vom 25. August 1969 1)2)

(BGBl. I S. 1317)
FNA 800-2

zuletzt geänd. durch Art. 4 EM-LeistungsverbesserungsG v. 17.7.2017 (BGBl. I S. 2509)

Erster Abschnitt. Allgemeiner Kündigungsschutz

§ 1 Sozial ungerechtfertigte Kündigungen. (1) Die Kündigung des Ar-
beitsverhältnisses gegenüber einem Arbeitnehmer, dessen Arbeitsverhältnis in
demselben Betrieb oder Unternehmen ohne Unterbrechung länger als sechs
Monate bestanden hat, ist rechtsunwirksam, wenn sie sozial ungerechtfertigt ist.

(2) 1 Sozial ungerechtfertigt ist die Kündigung, wenn sie nicht durch Gründe,
die in der Person oder in dem Verhalten des Arbeitnehmers liegen, oder durch
dringende betriebliche Erfordernisse, die einer Weiterbeschäftigung des Arbeit-
nehmers in diesem Betrieb entgegenstehen, bedingt ist. 2 Die Kündigung ist
auch sozial ungerechtfertigt, wenn
1. in Betrieben des privaten Rechts

a) die Kündigung gegen eine Richtlinie nach § 95 des Betriebsverfassungs-
gesetzes3) verstößt,

b) der Arbeitnehmer an einem anderen Arbeitsplatz in demselben Betrieb
oder in einem anderen Betrieb des Unternehmens weiterbeschäftigt wer-
den kann

und der Betriebsrat oder eine andere nach dem Betriebsverfassungsgesetz 3)
insoweit zuständige Vertretung der Arbeitnehmer aus einem dieser Gründe
der Kündigung innerhalb der Frist des § 102 Abs. 2 Satz 1 des Betriebs-
verfassungsgesetzes3) schriftlich widersprochen hat,

2. in Betrieben und Verwaltungen des öffentlichen Rechts
a) die Kündigung gegen eine Richtlinie über die personelle Auswahl bei

Kündigungen verstößt,
b) der Arbeitnehmer an einem anderen Arbeitsplatz in derselben Dienststelle

oder in einer anderen Dienststelle desselben Verwaltungszweiges an dem-
selben Dienstort einschließlich seines Einzugsgebietes weiterbeschäftigt
werden kann

und die zuständige Personalvertretung aus einem dieser Gründe fristgerecht
gegen die Kündigung Einwendungen erhoben hat, es sei denn, daß die
Stufenvertretung in der Verhandlung mit der übergeordneten Dienststelle die
Einwendungen nicht aufrechterhalten hat.

1) Neubekanntmachung des KSchG v. 10.8.1951 (BGBl. I S. 499) in der ab 1.9.1969 geltenden
Fassung.

2) Siehe hierzu die RL 98/59/EG des Rates vom 20. Juli 1998 zur Angleichung der Rechts-
vorschriften der Mitgliedstaaten über Massenentlassungen [EU-Arbeitsrecht (dtv 5751) Nr. 240].

3) Nr. 81.
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3 Satz 2 gilt entsprechend, wenn die Weiterbeschäftigung des Arbeitnehmers
nach zumutbaren Umschulungs- oder Fortbildungsmaßnahmen oder eine Wei-
terbeschäftigung des Arbeitnehmers unter geänderten Arbeitsbedingungen
möglich ist und der Arbeitnehmer sein Einverständnis hiermit erklärt hat. 4 Der
Arbeitgeber hat die Tatsachen zu beweisen, die die Kündigung bedingen.

(3) 1 Ist einem Arbeitnehmer aus dringenden betrieblichen Erfordernissen im
Sinne des Absatzes 2 gekündigt worden, so ist die Kündigung trotzdem sozial
ungerechtfertigt, wenn der Arbeitgeber bei der Auswahl des Arbeitnehmers die
Dauer der Betriebszugehörigkeit, das Lebensalter, die Unterhaltspflichten und
die Schwerbehinderung des Arbeitnehmers nicht oder nicht ausreichend be-
rücksichtigt hat; auf Verlangen des Arbeitnehmers hat der Arbeitgeber dem
Arbeitnehmer die Gründe anzugeben, die zu der getroffenen sozialen Auswahl
geführt haben. 2 In die soziale Auswahl nach Satz 1 sind Arbeitnehmer nicht
einzubeziehen, deren Weiterbeschäftigung, insbesondere wegen ihrer Kennt-
nisse, Fähigkeiten und Leistungen oder zur Sicherung einer ausgewogenen
Personalstruktur des Betriebes, im berechtigten betrieblichen Interesse liegt.
3 Der Arbeitnehmer hat die Tatsachen zu beweisen, die die Kündigung als sozial
ungerechtfertigt im Sinne des Satzes 1 erscheinen lassen.

(4) Ist in einem Tarifvertrag, in einer Betriebsvereinbarung nach § 95 des
Betriebsverfassungsgesetzes1) oder in einer entsprechenden Richtlinie nach den
Personalvertretungsgesetzen festgelegt, wie die sozialen Gesichtspunkte nach
Absatz 3 Satz 1 im Verhältnis zueinander zu bewerten sind, so kann die
Bewertung nur auf grobe Fehlerhaftigkeit überprüft werden.

(5) 1 Sind bei einer Kündigung auf Grund einer Betriebsänderung nach
§ 111 des Betriebsverfassungsgesetzes1) die Arbeitnehmer, denen gekündigt
werden soll, in einem Interessenausgleich zwischen Arbeitgeber und Betriebsrat
namentlich bezeichnet, so wird vermutet, dass die Kündigung durch dringende
betriebliche Erfordernisse im Sinne des Absatzes 2 bedingt ist. 2 Die soziale
Auswahl der Arbeitnehmer kann nur auf grobe Fehlerhaftigkeit überprüft
werden. 3 Die Sätze 1 und 2 gelten nicht, soweit sich die Sachlage nach Zu-
standekommen des Interessenausgleichs wesentlich geändert hat. 4 Der Interes-
senausgleich nach Satz 1 ersetzt die Stellungnahme des Betriebsrates nach § 17
Abs. 3 Satz 2.

§ 1a Abfindungsanspruch bei betriebsbedingter Kündigung. (1) 1 Kün-
digt der Arbeitgeber wegen dringender betrieblicher Erfordernisse nach § 1
Abs. 2 Satz 1 und erhebt der Arbeitnehmer bis zum Ablauf der Frist des § 4
Satz 1 keine Klage auf Feststellung, dass das Arbeitsverhältnis durch die Kündi-
gung nicht aufgelöst ist, hat der Arbeitnehmer mit dem Ablauf der Kündi-
gungsfrist Anspruch auf eine Abfindung. 2 Der Anspruch setzt den Hinweis des
Arbeitgebers in der Kündigungserklärung voraus, dass die Kündigung auf
dringende betriebliche Erfordernisse gestützt ist und der Arbeitnehmer bei
Verstreichenlassen der Klagefrist die Abfindung beanspruchen kann.

(2) 1 Die Höhe der Abfindung beträgt 0,5 Monatsverdienste für jedes Jahr
des Bestehens des Arbeitsverhältnisses. 2 § 10 Abs. 3 gilt entsprechend. 3 Bei der
Ermittlung der Dauer des Arbeitsverhältnisses ist ein Zeitraum von mehr als
sechs Monaten auf ein volles Jahr aufzurunden.

1) Nr. 81.

Kündigungsschutzgesetz § 1a KSchG 20
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§ 2 Änderungskündigung. 1 Kündigt der Arbeitgeber das Arbeitsverhältnis
und bietet er dem Arbeitnehmer im Zusammenhang mit der Kündigung die
Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses zu geänderten Arbeitsbedingungen an, so
kann der Arbeitnehmer dieses Angebot unter dem Vorbehalt annehmen, daß
die Änderung der Arbeitsbedingungen nicht sozial ungerechtfertigt ist (§ 1
Abs. 2 Satz 1 bis 3, Abs. 3 Satz 1 und 2). 2 Diesen Vorbehalt muß der Arbeit-
nehmer dem Arbeitgeber innerhalb der Kündigungsfrist, spätestens jedoch
innerhalb von drei Wochen nach Zugang der Kündigung erklären.

§ 3 Kündigungseinspruch. 1 Hält der Arbeitnehmer eine Kündigung für
sozial ungerechtfertigt, so kann er binnen einer Woche nach der Kündigung
Einspruch beim Betriebsrat einlegen. 2 Erachtet der Betriebsrat den Einspruch
für begründet, so hat er zu versuchen, eine Verständigung mit dem Arbeitgeber
herbeizuführen. 3 Er hat seine Stellungnahme zu dem Einspruch dem Arbeit-
nehmer und dem Arbeitgeber auf Verlangen schriftlich mitzuteilen.

§ 4 Anrufung des Arbeitsgerichtes. 1 Will ein Arbeitnehmer geltend ma-
chen, dass eine Kündigung sozial ungerechtfertigt oder aus anderen Gründen
rechtsunwirksam ist, so muss er innerhalb von drei Wochen nach Zugang der
schriftlichen Kündigung Klage beim Arbeitsgericht auf Feststellung erheben,
dass das Arbeitsverhältnis durch die Kündigung nicht aufgelöst ist. 2 Im Falle des
§ 2 ist die Klage auf Feststellung zu erheben, daß die Änderung der Arbeits-
bedingungen sozial ungerechtfertigt oder aus anderen Gründen rechtsunwirk-
sam ist. 3 Hat der Arbeitnehmer Einspruch beim Betriebsrat eingelegt (§ 3), so
soll er der Klage die Stellungnahme des Betriebsrates beifügen. 4 Soweit die
Kündigung der Zustimmung einer Behörde bedarf, läuft die Frist zur Anrufung
des Arbeitsgerichtes erst von der Bekanntgabe der Entscheidung der Behörde
an den Arbeitnehmer ab.

§ 51) Zulassung verspäteter Klagen. (1) 1 War ein Arbeitnehmer nach er-
folgter Kündigung trotz Anwendung aller ihm nach Lage der Umstände zu-
zumutenden Sorgfalt verhindert, die Klage innerhalb von drei Wochen nach
Zugang der schriftlichen Kündigung zu erheben, so ist auf seinen Antrag die
Klage nachträglich zuzulassen. 2 Gleiches gilt, wenn eine Frau von ihrer
Schwangerschaft aus einem von ihr nicht zu vertretenden Grund erst nach
Ablauf der Frist des § 4 Satz 1 Kenntnis erlangt hat.

(2) 1 Mit dem Antrag ist die Klageerhebung zu verbinden; ist die Klage
bereits eingereicht, so ist auf sie im Antrag Bezug zu nehmen. 2 Der Antrag
muß ferner die Angabe der die nachträgliche Zulassung begründenden Tatsa-
chen und der Mittel für deren Glaubhaftmachung enthalten.

(3) 1 Der Antrag ist nur innerhalb von zwei Wochen nach Behebung des
Hindernisses zulässig. 2 Nach Ablauf von sechs Monaten, vom Ende der ver-
säumten Frist an gerechnet, kann der Antrag nicht mehr gestellt werden.

(4) 1 Das Verfahren über den Antrag auf nachträgliche Zulassung ist mit dem
Verfahren über die Klage zu verbinden. 2 Das Arbeitsgericht kann das Verfahren

1) In Verfahren, die am 1.5.2000 bereits anhängig sind, kann gem. Art. 4 des Gesetzes v. 30.3.2000
(BGBl. I S. 333) „der Beschluss der Kammer ohne mündliche Verhandlung ergehen, wenn die
Parteien vor der Entscheidung darauf hingewiesen wurden, dass eine Entscheidung ohne mündliche
Verhandlung beabsichtigt ist.“.

20 KSchG §§ 2–5 II. Arbeitsvertragsrecht
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zunächst auf die Verhandlung und Entscheidung über den Antrag beschränken.
3 In diesem Fall ergeht die Entscheidung durch Zwischenurteil, das wie ein
Endurteil angefochten werden kann.

(5) 1 Hat das Arbeitsgericht über einen Antrag auf nachträgliche Klagezulas-
sung nicht entschieden oder wird ein solcher Antrag erstmals vor dem Landes-
arbeitsgericht gestellt, entscheidet hierüber die Kammer des Landesarbeits-
gerichts. 2 Absatz 4 gilt entsprechend.

§ 6 Verlängerte Anrufungsfrist. 1 Hat ein Arbeitnehmer innerhalb von drei
Wochen nach Zugang der schriftlichen Kündigung im Klagewege geltend
gemacht, dass eine rechtswirksame Kündigung nicht vorliege, so kann er sich in
diesem Verfahren bis zum Schluss der mündlichen Verhandlung erster Instanz
zur Begründung der Unwirksamkeit der Kündigung auch auf innerhalb der
Klagefrist nicht geltend gemachte Gründe berufen. 2 Das Arbeitsgericht soll ihn
hierauf hinweisen.

§ 7 Wirksamwerden der Kündigung. Wird die Rechtsunwirksamkeit einer
Kündigung nicht rechtzeitig geltend gemacht (§ 4 Satz 1, §§ 5 und 6), so gilt
die Kündigung als von Anfang an rechtswirksam; ein vom Arbeitnehmer nach
§ 2 erklärter Vorbehalt erlischt.

§ 8 Wiederherstellung der früheren Arbeitsbedingungen. Stellt das Ge-
richt im Falle des § 2 fest, daß die Änderung der Arbeitsbedingungen sozial
ungerechtfertigt ist, so gilt die Änderungskündigung als von Anfang an rechts-
unwirksam.

§ 9 Auflösung des Arbeitsverhältnisses durch Urteil des Gerichts; Ab-
findung des Arbeitnehmers. (1) 1 Stellt das Gericht fest, daß das Arbeits-
verhältnis durch die Kündigung nicht aufgelöst ist, ist jedoch dem Arbeitneh-
mer die Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses nicht zuzumuten, so hat das Ge-
richt auf Antrag des Arbeitnehmers das Arbeitsverhältnis aufzulösen und den
Arbeitgeber zur Zahlung einer angemessenen Abfindung zu verurteilen. 2 Die
gleiche Entscheidung hat das Gericht auf Antrag des Arbeitgebers zu treffen,
wenn Gründe vorliegen, die eine den Betriebszwecken dienliche weitere Zu-
sammenarbeit zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer nicht erwarten lassen.
3 Arbeitnehmer und Arbeitgeber können den Antrag auf Auflösung des Arbeits-
verhältnisses bis zum Schluß der letzten mündlichen Verhandlung in der Beru-
fungsinstanz stellen.

(2) Das Gericht hat für die Auflösung des Arbeitsverhältnisses den Zeitpunkt
festzusetzen, an dem es bei sozial gerechtfertigter Kündigung geendet hätte.

§ 10 Höhe der Abfindung. (1) Als Abfindung ist ein Betrag bis zu zwölf
Monatsverdiensten festzusetzen.

(2) 1 Hat der Arbeitnehmer das fünfzigste Lebensjahr vollendet und hat das
Arbeitsverhältnis mindestens fünfzehn Jahre bestanden, so ist ein Betrag bis zu
fünfzehn Monatsverdiensten, hat der Arbeitnehmer das fünfundfünfzigste Le-
bensjahr vollendet und hat das Arbeitsverhältnis mindestens zwanzig Jahre
bestanden, so ist ein Betrag bis zu achtzehn Monatsverdiensten festzusetzen.
2 Dies gilt nicht, wenn der Arbeitnehmer in dem Zeitpunkt, den das Gericht
nach § 9 Abs. 2 für die Auflösung des Arbeitsverhältnisses festsetzt, das in der

Kündigungsschutzgesetz §§ 6–10 KSchG 20
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Vorschrift des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch1) über die Regelaltersrente
bezeichnete Lebensalter erreicht hat.

(3) Als Monatsverdienst gilt, was dem Arbeitnehmer bei der für ihn maß-
gebenden regelmäßigen Arbeitszeit in dem Monat, in dem das Arbeitsverhältnis
endet (§ 9 Abs. 2), an Geld und Sachbezügen zusteht.

§ 11 Anrechnung auf entgangenen Zwischenverdienst. Besteht nach der
Entscheidung des Gerichts das Arbeitsverhältnis fort, so muß sich der Arbeit-
nehmer auf das Arbeitsentgelt, das ihm der Arbeitgeber für die Zeit nach der
Entlassung schuldet, anrechnen lassen,
1. was er durch anderweitige Arbeit verdient hat,
2. was er hätte verdienen können, wenn er es nicht böswillig unterlassen hätte,

eine ihm zumutbare Arbeit anzunehmen,
3. was ihm an öffentlich-rechtlichen Leistungen infolge Arbeitslosigkeit aus der

Sozialversicherung, der Arbeitslosenversicherung, der Sicherung des Lebens-
unterhalts nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch2) oder der Sozialhilfe
für die Zwischenzeit gezahlt worden ist. Diese Beträge hat der Arbeitgeber
der Stelle zu erstatten, die sie geleistet hat.

§ 12 Neues Arbeitsverhältnis des Arbeitnehmers; Auflösung des alten
Arbeitsverhältnisses. 1 Besteht nach der Entscheidung des Gerichts das Ar-
beitsverhältnis fort, ist jedoch der Arbeitnehmer inzwischen ein neues Arbeits-
verhältnis eingegangen, so kann er binnen einer Woche nach der Rechtskraft
des Urteils durch Erklärung gegenüber dem alten Arbeitgeber die Fortsetzung
des Arbeitsverhältnisses bei diesem verweigern. 2 Die Frist wird auch durch eine
vor ihrem Ablauf zur Post gegebene schriftliche Erklärung gewahrt. 3 Mit dem
Zugang der Erklärung erlischt das Arbeitsverhältnis. 4 Macht der Arbeitnehmer
von seinem Verweigerungsrecht Gebrauch, so ist ihm entgangener Verdienst
nur für die Zeit zwischen der Entlassung und dem Tage des Eintritts in das neue
Arbeitsverhältnis zu gewähren. 5 § 11 findet entsprechende Anwendung.

§ 13 Außerordentliche, sittenwidrige und sonstige Kündigungen.
(1) 1 Die Vorschriften über das Recht zur außerordentlichen Kündigung

eines Arbeitsverhältnisses werden durch das vorliegende Gesetz nicht berührt.
2 Die Rechtsunwirksamkeit einer außerordentlichen Kündigung kann jedoch
nur nach Maßgabe des § 4 Satz 1 und der §§ 5 bis 7 geltend gemacht werden.
3 Stellt das Gericht fest, dass die außerordentliche Kündigung unbegründet ist,
ist jedoch dem Arbeitnehmer die Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses nicht
zuzumuten, so hat auf seinen Antrag das Gericht das Arbeitsverhältnis auf-
zulösen und den Arbeitgeber zur Zahlung einer angemessenen Abfindung zu
verurteilen. 4 Das Gericht hat für die Auflösung des Arbeitsverhältnisses den
Zeitpunkt festzulegen, zu dem die außerordentliche Kündigung ausgesprochen
wurde. 5 Die Vorschriften der §§ 10 bis 12 gelten entsprechend.

(2) Verstößt eine Kündigung gegen die guten Sitten, so finden die Vor-
schriften des § 9 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 und der §§ 10 bis 12 entsprechende
Anwendung.

1) Auszugsweise abgedruckt unter Nr. 45.
2) Auszugsweise abgedruckt unter Nr. 41.

20 KSchG §§ 11–13 II. Arbeitsvertragsrecht
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(3) Im Übrigen finden die Vorschriften dieses Abschnitts mit Ausnahme der
§§ 4 bis 7 auf eine Kündigung, die bereits aus anderen als den in § 1 Abs. 2
und 3 bezeichneten Gründen rechtsunwirksam ist, keine Anwendung.

§ 14 Angestellte in leitender Stellung. (1) Die Vorschriften dieses Ab-
schnitts gelten nicht
1. in Betrieben einer juristischen Person für die Mitglieder des Organs, das zur

gesetzlichen Vertretung der juristischen Person berufen ist,
2. in Betrieben einer Personengesamtheit für die durch Gesetz, Satzung oder

Gesellschaftsvertrag zur Vertretung der Personengesamtheit berufenen Per-
sonen.

(2) 1 Auf Geschäftsführer, Betriebsleiter und ähnliche leitende Angestellte,
soweit diese zur selbständigen Einstellung oder Entlassung von Arbeitnehmern
berechtigt sind, finden die Vorschriften dieses Abschnitts mit Ausnahme des § 3
Anwendung. 2 § 9 Abs. 1 Satz 2 findet mit der Maßgabe Anwendung, daß der
Antrag des Arbeitgebers auf Auflösung des Arbeitsverhältnisses keiner Begrün-
dung bedarf.

Zweiter Abschnitt. Kündigungsschutz im Rahmen der
Betriebsverfassung und Personalvertretung

§ 15 Unzulässigkeit der Kündigung. (1) 1 Die Kündigung eines Mitglieds
eines Betriebsrats, einer Jugend- und Auszubildendenvertretung, einer Bord-
vertretung oder eines Seebetriebsrats ist unzulässig, es sei denn, daß Tatsachen
vorliegen, die den Arbeitgeber zur Kündigung aus wichtigem Grund ohne
Einhaltung einer Kündigungsfrist berechtigen, und daß die nach § 103 des
Betriebsverfassungsgesetzes1) erforderliche Zustimmung vorliegt oder durch
gerichtliche Entscheidung ersetzt ist. 2 Nach Beendigung der Amtszeit ist die
Kündigung eines Mitglieds eines Betriebsrats, einer Jugend- und Auszubilden-
denvertretung oder eines Seebetriebsrats innerhalb eines Jahres, die Kündigung
eines Mitglieds einer Bordvertretung innerhalb von sechs Monaten, jeweils
vom Zeitpunkt der Beendigung der Amtszeit an gerechnet, unzulässig, es sei
denn, daß Tatsachen vorliegen, die den Arbeitgeber zur Kündigung aus wichti-
gem Grund ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist berechtigen; dies gilt nicht,
wenn die Beendigung der Mitgliedschaft auf einer gerichtlichen Entscheidung
beruht.

(2) 1 Die Kündigung eines Mitglieds einer Personalvertretung, einer Jugend-
und Auszubildendenvertretung oder einer Jugendvertretung ist unzulässig, es
sei denn, daß Tatsachen vorliegen, die den Arbeitgeber zur Kündigung aus
wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist berechtigen, und daß
die nach dem Personalvertretungsrecht erforderliche Zustimmung vorliegt oder
durch gerichtliche Entscheidung ersetzt ist. 2 Nach Beendigung der Amtszeit
der in Satz 1 genannten Personen ist ihre Kündigung innerhalb eines Jahres,
vom Zeitpunkt der Beendigung der Amtszeit an gerechnet, unzulässig, es sei
denn, daß Tatsachen vorliegen, die den Arbeitgeber zur Kündigung aus wichti-
gem Grund ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist berechtigen; dies gilt nicht,

1) Nr. 81.

Kündigungsschutzgesetz §§ 14, 15 KSchG 20
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wenn die Beendigung der Mitgliedschaft auf einer gerichtlichen Entscheidung
beruht.

(3) 1 Die Kündigung eines Mitglieds eines Wahlvorstands ist vom Zeitpunkt
seiner Bestellung an, die Kündigung eines Wahlbewerbers vom Zeitpunkt der
Aufstellung des Wahlvorschlags an, jeweils bis zur Bekanntgabe des Wahlergeb-
nisses unzulässig, es sei denn, daß Tatsachen vorliegen, die den Arbeitgeber zur
Kündigung aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist be-
rechtigen, und daß die nach § 103 des Betriebsverfassungsgesetzes1) oder nach
dem Personalvertretungsrecht erforderliche Zustimmung vorliegt oder durch
eine gerichtliche Entscheidung ersetzt ist. 2 Innerhalb von sechs Monaten nach
Bekanntgabe des Wahlergebnisses ist die Kündigung unzulässig, es sei denn,
daß Tatsachen vorliegen, die den Arbeitgeber zur Kündigung aus wichtigem
Grund ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist berechtigen; dies gilt nicht für
Mitglieder des Wahlvorstands, wenn dieser durch gerichtliche Entscheidung
durch einen anderen Wahlvorstand ersetzt worden ist.

(3a) 1 Die Kündigung eines Arbeitnehmers, der zu einer Betriebs-, Wahl-
oder Bordversammlung nach § 17 Abs. 3, § 17a Nr. 3 Satz 2, § 115 Abs. 2 Nr. 8
Satz 1 des Betriebsverfassungsgesetzes 1) einlädt oder die Bestellung eines Wahl-
vorstands nach § 16 Abs. 2 Satz 1, § 17 Abs. 4, § 17a Nr. 4, § 63 Abs. 3, § 115
Abs. 2 Nr. 8 Satz 2 oder § 116 Abs. 2 Nr. 7 Satz 5 des Betriebsverfassungs-
gesetzes1) beantragt, ist vom Zeitpunkt der Einladung oder Antragstellung an
bis zur Bekanntgabe des Wahlergebnisses unzulässig, es sei denn, dass Tatsachen
vorliegen, die den Arbeitgeber zur Kündigung aus wichtigem Grund ohne
Einhaltung einer Kündigungsfrist berechtigen; der Kündigungsschutz gilt für
die ersten drei in der Einladung oder Antragstellung aufgeführten Arbeitneh-
mer. 2 Wird ein Betriebsrat, eine Jugend- und Auszubildendenvertretung, eine
Bordvertretung oder ein Seebetriebsrat nicht gewählt, besteht der Kündigungs-
schutz nach Satz 1 vom Zeitpunkt der Einladung oder Antragstellung an drei
Monate.

(4) Wird der Betrieb stillgelegt, so ist die Kündigung der in den Absätzen 1
bis 3 genannten Personen frühestens zum Zeitpunkt der Stillegung zulässig, es
sei denn, daß ihre Kündigung zu einem früheren Zeitpunkt durch zwingende
betriebliche Erfordernisse bedingt ist.

(5) 1 Wird eine der in den Absätzen 1 bis 3 genannten Personen in einer
Betriebsabteilung beschäftigt, die stillgelegt wird, so ist sie in eine andere
Betriebsabteilung zu übernehmen. 2 Ist dies aus betrieblichen Gründen nicht
möglich, so findet auf ihre Kündigung die Vorschrift des Absatzes 4 über die
Kündigung bei Stillegung des Betriebs sinngemäß Anwendung.

§ 16 Neues Arbeitsverhältnis; Auflösung des alten Arbeitsverhältnis-
ses. 1 Stellt das Gericht die Unwirksamkeit der Kündigung einer der in § 15
Abs. 1 bis 3a genannten Personen fest, so kann diese Person, falls sie inzwischen
ein neues Arbeitsverhältnis eingegangen ist, binnen einer Woche nach Rechts-
kraft des Urteils durch Erklärung gegenüber dem alten Arbeitgeber die Wei-
terbeschäftigung bei diesem verweigern. 2 Im übrigen finden die Vorschriften
des § 11 und des § 12 Satz 2 bis 4 entsprechende Anwendung.

1) Nr. 81.
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